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Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm

Genehmigungspraxis - Stand 11/05
Beschluss der Landeskonferenz am 18.11.2005
Mit dem Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm soll mittelfristig die Zahl der Professorinnen erhöht werden. Um dieses Ziel bei Mittelknappheit bestmöglich zu erreichen, hat die Landeskonferenz am 18.11.2005 ergänzende Beschlüsse zum bisherigen Vergabeverfahren gefasst und anschließend mit dem MWK abgestimmt. 

1 Grundsätze des Verfahrens 

Lehraufträge werden maximal 6 Semester lang finanziert. Die von der Hochschule angestrebte Zahl der Semester ist bei der Antragstellung anzugeben.

Bei Mittelknappheit werden die jeweils genehmigungsfähigen Anträge in Reihenfolge ihres Zielbeitrags solange genehmigt, bis die jeweils verfügbaren Mittel voraussichtlich erschöpft sind. Dabei 
werden im Sommersemester die für das Wintersemester zu erwartenden Anträge berücksichtigt. 

Zur Vereinfachung von Kürzungen wird der Zielbeitrag mit Hilfe einer Rangziffer gemessen, die mit sinkendem Zielbeitrag steigt (vgl. unten). Zusätzlich werden die Zielbeiträge bzw. Rangziffern nach 
vier Stufen gruppiert (vgl. Tabelle 4). Zunächst werden die Neuanträge mit dem niedrigsten Zielbeitrag bzw. den höchsten Rangziffern abgelehnt. Danach werden die bereits laufenden Anträge (Altanträge) in der Laufzeit verkürzt, orientiert an den vier Stufen. Im Anschluss werden die Laufzeiten weiter verkürzt, beginnend bei den Altanträgen mit dem niedrigsten Zielbeitrag bzw. den höchsten Rangziffern. Schließlich kann die Gruppierung nach Stufen durch die Koordinierungsstelle verändert werden. 

In Ausnahmefällen kann für besonders förderungswürdige Frauen eine zweite Förderung mit nochmals maximal 6 Semestern genehmigt werden, wenn eine schriftliche Bestätigung der antragstellenden Hochschule vorliegt, die der Bewerberin gute Chancen auf eine in absehbarer Zeit freiwerdende Professur einräumt.

2 Berechnung der Kennzahl eines Antrags

Jedem Antrag wird eine Kennzahl zugeordnet, die auf drei Komponenten beruht: 

· Person P [vgl. Tabelle 1]

· Gleichstellung G [vgl. Tabelle 2, Spalte 4]

· Besetzung Professuren B [vgl. Tabelle 2, Spalte 3]

Daraus wird die Kennzahl für einen Antrag in zwei Schritten errechnet:

· Kennzahl Fach F = G/B,  nichtlinear normiert auf das Intervall [0,1] nach der Formel: 

    F= (G/B) / (1 + G/B)     [vgl. Tabelle 2, Spalte 6]

· Kennzahl Antrag  =  F + (Gewicht ( P), bei Gewicht = 2 und linearer Normierung der 
Personenkennzahl P auf das Intervall [0,1] nach der Formel: P = 0,2 ( (Personenkategorie – 1)    [vgl. Tabelle 3] 
3 Komponente Person

Die Komponente Person bringt zum Ausdruck, wie weitgehend eine Bewerberin die personen-bezogenen Berufungsvoraussetzungen bzw. die Ausschreibungsbedingungen für das Mathilde-
Planck-​Lehrauftragsprogramm erfüllt:

· Nachweis einer besonderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikation

· mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis außerhalb des Hochschulbereichs

· Alter der Bewerberin. 

Tabelle 1: Komponente Person - Personenkategorien

	Formale 
Qualifikation 
	wiss/künstl.Qual.
vorhanden
und Berufspraxis

vorhanden
	wiss/künstl.Qual.

erkennbar

und Berufspraxis

vorhanden
	nur

wiss/künstl.Qual vorhanden
	nur

wiss/künstl.Qual

erkennbar
	nur

Berufspraxis

vorhanden

	Alter
	
	
	
	
	

	< (...) Jahre
	1   (42)
	3   (42)
	5   (32)
	7   (32)
	9   (32)

	< (...) Jahre
	2   (48)
	4   (48)
	6   (42)
	8   (42)
	10  (42)


3.1 Nachweis einer besonderen wissenschaftlichen Qualifikation

Eine besondere wissenschaftliche Qualifikation gilt als “vorhanden“, wenn eine abgeschlossene Promotion vorliegt. Sie gilt als „erkennbar“, wenn eine Promotion bereits läuft und weit fortgeschritten ist oder eine größere Zahl verschiedenartiger Publikationen oder unveröffentlichter wissenschaftlicher Arbeiten vorliegt; zusätzlich muss ein/e fachlich ausgewiesene/r Professor/in die wissenschaftliche 
Qualität der Arbeiten positiv und nachvollziehbar begutachtet haben. 

3.2 Nachweis einer besonderen künstlerischen Qualifikation

Als Nachweise einer besonderen künstlerischen Qualifikation gelten eine größere Zahl gewonnener Preise/Wettbewerbe/Stipendien, sonstiger Auszeichnungen oder künstlerisch herausragender Arbeiten aus der Berufspraxis; zusätzlich muss ein/e fachlich ausgewiesene/r Professor/in die künstlerische Qualität der Arbeiten positiv und nachvollziehbar begutachtet haben. 

3.3 Berufspraxis 

Als Berufspraxis zählt hier eine Berufstätigkeit nach Abschluss des Studiums außerhalb der Hochschule. Dabei wird Teilzeit ab 50% ganz gewertet, darunter anteilig. In theoretischen Fächern kann in Ausnahmefällen eine Habilitation die Berufserfahrung ersetzen. 

3.4 Alter der Bewerberin

Das Alter der Bewerberin wird zum Stichtag 31.12.des Erstantragsjahres berechnet. Bewerberinnen oberhalb der in Tabelle 1 jeweils angegebenen Altersgrenzen werden allenfalls in besonders begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt. 

3.5 laufendes Berufungsverfahren

Nimmt die Bewerberin zum Zeitpunkt der Antragstellung an einem Berufungsverfahren teil und steht dort auf Listenplatz 1, ist eine Förderung im Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm nicht mehr sinnvoll, der Antrag wird in diesem Fall abgelehnt.

3.6 Ausnahmen

Wenn Nachweise einer besonderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikation nicht hinreichend eindeutig sind oder die Berufspraxis keinen hinreichenden Bezug zum Fachgebiet hat, wird die Bewerberin in die jeweils nächstniedrigere Personenkategorie eingeordnet.
4 Komponente Gleichstellung 

Die Komponente Gleichstellung stellt den Frauenanteil bei Professuren an Fachhochschulen (einschl. Verwaltungsfachhochschulen) im jeweiligen Fachgebiet dar, berechnet anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes für das Bundesgebiet 2002 (Personal an Hochschulen, fachliche Zugehörigkeit; vgl. Tabelle 2, Spalte 4). Sie indiziert den gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf.

5 Komponente Besetzung Professuren

Die Komponente Besetzung Professuren bringt zum Ausdruck, wie viele Professuren es in den jeweiligen Fachgebieten gibt und stellt einen groben Indikator für die fachtypischen Berufungschancen dar. Die Fachanteile werden aus den in Punkt 4 genannten Daten berechnet (vgl. Tabelle 2, Spalte 3). 

6 Zuordnung der Bewerberinnen auf die Fächergruppe

Die Zuordnung auf das Fach bzw. die Fächergruppe (vgl. Tabelle 5) wird i.d.R. nach dem höchsten Hochschul-Abschluss der Bewerberin vorgenommen. Bei mehreren gleichwertigen oder bei interdisziplinären Abschlüssen ordnet die Koordinierungsstelle i.d.R. das Fach zu, in dem der Lehrauftrag gehalten wird. 
7. Formalia

Anträge für das Sommersemester sollen spätestens zum 1.März, für das Wintersemester spätestens zum 15.September des jeweiligen Jahres bei der Koordinierungsstelle eingereicht werden. Die Anträge müssen von dem/der antragstellenden Professor/in, dem/der Verwaltungsdirektor/in und von dem/der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten unterschrieben sein.

8 Einrichtung einer Schiedsstelle

Wenn eine antragstellende Hochschule mit einer Entscheidung der Koordinierungsstelle nicht einverstanden ist, entscheidet eine von der Lakof bestellte Schiedsrichterin. Bei Bedarf werden fachlich ausgewiesene Professor/innen von neutralen Hochschulen als Gutachter/innen heran gezogen. 

9 Übergangsregelungen

Bis zum Übergang auf eine Online-Antragstellung werden die bisherigen Regeln und Rangziffern (aus der Genehmigungspraxis 1999) weiter verwendet. Trotzdem werden Verlängerungs- und Neuanträge bereits näherungsweise nach den neuen Regeln und Rangziffern beurteilt. Dazu werden Bewerberinnen mit Ersatznachweisen für eine besondere wissenschaftliche oder künstlerische Qualifikation oder nicht einschlägiger Berufspraxis in die jeweils nächstniedrigere Personenkategorie eingeordnet.
Nach dem Übergang auf eine Online-Antragstellung werden nur noch Anträge genehmigt, bei denen alle erforderlichen Angaben in das System eingegeben sind (einschl. Profildaten der Bewerberin in der Datenbank). Das gilt auch für Altanträge. In der Folge kommt es hier zu einer Verkürzung der Laufzeit, wenn die Einträge ganz fehlen oder unvollständig sind. 

	Tabelle 2: ProfessorInnen an Fachhochschulen nach fachlicher Zugehörigkeit im Bundesgebiet 2002 
und darauf basierende Ausgangskennzahlen

	Fächergruppe 
	Prof. weibl. (Zahl)
	Prof. insges. (Zahl)
	Fach- anteil B (%)
	Frauen- anteil G (%)
	G/B
	Fach- kenn-zahl F

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ingenieurwissenschaften ohne Bauwesen
	238
	4.528
	32,4472
	5,2562
	0,1620
	0,1394

	Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
	421
	3.328
	23,8481
	12,6502
	0,5305
	0,3466

	Bauwesen
	141
	1.731
	12,4042
	8,1456
	0,6567
	0,3964

	Mathematik, Informatik, Physik,Naturw.allg/Umwelt
	125
	1.399
	10,0251
	8,9350
	0,8913
	0,4713

	Sozialwissenschaften, Sozialwesen
	459
	1.356
	9,7169
	33,8496
	3,4836
	0,7770

	Agrar-,Forst- + Ernährungswissenschaften
	71
	518
	3,7119
	13,7066
	3,6926
	0,7869

	Kunst
	161
	602
	4,3139
	26,7442
	6,1996
	0,8611

	Chemie, Biologie, Geowissenschaften
	20
	173
	1,2397
	11,5607
	9,3254
	0,9032

	Bibliothekswiss., Dokumentation, Publizistik
	53
	166
	1,1895
	31,9277
	26,8404
	0,9641

	Sprachen, Sprachwissenschaften
	26
	77
	0,5518
	33,7662
	61,1958
	0,9839

	Theologie, Philosophie, sonstige Geisteswiss.
	20
	66
	0,4729
	30,3030
	64,0725
	0,9846

	Sport & Medizin
	2
	11
	0,0788
	18,1818
	230,6612
	0,9957

	Alle Fächer (ohne zentrale Einrichtungen)
	1.737
	13.955
	100
	12,4472
	x
	x

	Quelle: Statistisches Bundesamt: Personal an Hochschulen, interne Tabellen; eigene Berechnungen
	


	Tabelle 3: Kennzahl eines Antrags nach Personenkategorie und Fach bei Gewicht Person = 2

	Fächergruppe
	Kennzahl bei Personenkategorie

	
	P=1
	P=2
	P=3
	P=4
	P=5
	P=6
	P=7
	P=8
	P=9
	P=10

	Ingenieurwissenschaften ohne Bauwesen
	0,1394
	0,5394
	0,9394
	1,3394
	1,7394
	2,1394
	2,5394
	2,9394
	3,3394
	3,7394

	Rechts- und Wirschaftswissenschaften
	0,3466
	0,7466
	1,1466
	1,5466
	1,9466
	2,3466
	2,7466
	3,1466
	3,5466
	3,9466

	Bauwesen
	0,3964
	0,7964
	1,1964
	1,5964
	1,9964
	2,3964
	2,7964
	3,1964
	3,5964
	3,9964

	Mathem.,Inform.,Physik Naturw.allg./Umwelt
	0,4713
	0,8713
	1,2713
	1,6713
	2,0713
	2,4713
	2,8713
	3,2713
	3,6713
	4,0713

	Sozialwissenschaften, Sozialwesen
	0,7770
	1,1770
	1,5770
	1,9770
	2,3770
	2,7770
	3,1770
	3,5770
	3,9770
	4,3770

	Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
	0,7869
	1,1869
	1,5869
	1,9869
	2,3869
	2,7869
	3,1869
	3,5869
	3,9869
	4,3869

	Kunst
	0,8611
	1,2611
	1,6611
	2,0611
	2,4611
	2,8611
	3,2611
	3,6611
	4,0611
	4,4611

	Chemie, Biologie, 
Geowissenschaften
	0,9032
	1,3032
	1,7032
	2,1032
	2,5032
	2,9032
	3,3032
	3,7032
	4,1032
	4,5032

	Bibliothekswiss.,Doku-mentation, Publizistik
	0,9641
	1,3641
	1,7641
	2,1641
	2,5641
	2,9641
	3,3641
	3,7641
	4,1641
	4,5641

	Sprachen, 
Sprachwissenschaften
	0,9839
	1,3839
	1,7839
	2,1839
	2,5839
	2,9839
	3,3839
	3,7839
	4,1839
	4,5839

	Theologie, Philosophie, sonstige Geisteswiss.
	0,9846
	1,3846
	1,7846
	2,1846
	2,5846
	2,9846
	3,3846
	3,7846
	4,1846
	4,5846

	Sport & Medizin
	0,9957
	1,3957
	1,7957
	2,1957
	2,5957
	2,9957
	3,3957
	3,7957
	4,1957
	4,5957


	Tabelle 4: Rangziffer eines Antrags nach Personenkategorie und Fach bei Gewicht Person = 2

	Fächergruppe
	Rangziffer bei Personenkategorie

	
	P=1
	P=2
	P=3
	P=4
	P=5
	P=6
	P=7
	P=8
	P=9
	P=10

	Ingenieurwissenschaften ohne Bauwesen
	1
	5
	13
	25
	37
	49
	61
	73
	85
	97

	Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
	2
	6
	18
	30
	42
	54
	66
	78
	90
	102

	Bauwesen
	3
	9
	21
	33
	45
	57
	69
	81
	93
	105

	Mathem.,Inform.,Physik,Naturw.allg/Umwelt
	4
	11
	23
	35
	47
	59
	71
	83
	95
	107

	Sozialwissenschaften, Sozialwesen
	7
	19
	31
	43
	55
	67
	79
	91
	103
	113

	Agrar-,Forst- + Ernährungswissenschaften
	8
	20
	32
	44
	56
	68
	80
	92
	104
	114

	Kunst
	10
	22
	34
	46
	58
	70
	82
	94
	106
	115

	Chemie, Biologie, Geowissenschaften
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	84
	96
	108
	116

	Bibliothekswiss., Dokumentation, Publizistik
	14
	26
	28
	50
	62
	74
	86
	98
	109
	117

	Sprachen, Sprachwissenschaften
	15
	27
	39
	51
	63
	75
	87
	99
	110
	118

	Theologie, Philosophie, sonstige Geisteswiss.
	16
	28
	40
	52
	64
	76
	88
	100
	111
	119

	Sport & Medizin
	17
	29
	41
	53
	65
	77
	89
	101
	112
	120

	      Die Markierungen kennzeichnen die Stufen, von denen aktuell bei Mittelknappheit ausgegangen wird:

      RZ 1 - 25 (6 Semester), RZ 26 - 73 (4 Semester), RZ 74 - 108 (2 Semester), RZ 109 - 120 (0 Semester)


	Tabelle 5: Zuordnung der Fachgebiete zu den Fächergruppen
	

	Fächergruppen (eigene Zusammenfassung)
	Fächergruppen-Nr.

	Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
	1

	Bauwesen, Raumplanung, Vermessungswesen
	2

	Bibliothekswissenschaften, Dokumentation, Publizistik
	3

	Chemie, Biologie, Pharmazie, Geowissenschaften
	4

	Ingenieurwissenschaften ohne Bauwesen
	5

	Kunst, Gestaltung/Design, Musik
	6

	Mathematik, Informatik, Physik, Naturwissenschaften allgemein, Umwelt
	7

	Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen
	8

	Sozialwissenschaften ,Sozialwesen, Frauen-/Geschlechterforschung, Interdisziplinarität
	9

	Sport & Medizin
	10

	Sprach- und Kulturwissenschaften
	11

	Theologie, Philosophie, Geschichte
	12

	
	

	Zuordnung der Fachgebiete zu den Fächergruppen
	

	Agrarwissenschaften, Lebensmittel-und Getränketechnologie
	1

	Altphilologie (klassische Philologie), Neugriechisch
	11

	Anglistik, Amerikanistik
	11

	Architektur, Innenarchitektur
	2

	Bauingenieurwesen
	2

	Bergbau, Hüttenwesen
	5

	Betriebswirtschaftslehre
	8

	Bibliothekswissenschaft, Dokumentation
	3

	Bildende Kunst
	6

	Biologie
	4

	Chemie
	4

	Elektrotechnik
	5

	Ernährungs- und Haushaltswissenschaften
	1

	Erziehungswissenschaften
	9

	Forstwissenschaft, Holzwirtschaft
	1

	Frauen- und Geschlechterforschung
	9

	Geographie
	4

	Geowissenschaften (ohne Geographie)
	4

	Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik)
	11

	Geschichte
	12

	Gestaltung, Design
	6

	Humanmedizin (ohne Zahnmedizin),Gesundheit und Pflege
	10

	Informatik, Informationsverarbeitung
	7

	Ingenieurwissenschaften, sonstige
	5

	Interdisziplinarität, sonstige (über Fächergruppen hinweg)
	9

	Kulturwissenschaften
	11

	Kunst darstellende, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft
	6

	Kunst sonstige, Kunstwissenschaft
	6

	Landespflege, Umweltgestaltung
	1

	Literatur-und Sprachwissenschaft, allgemeine und vergleichende
	11

	Maschinenbau/Verfahrenstechnik
	5

	Mathematik
	7

	Medien, Publizistik, Kommunikation
	3

	Musik, Musikwissenschaft
	6

	Naturwissenschaften allgemein, Umwelt
	7

	Pharmazie
	4

	Philosophie
	12

	Physik, Astronomie
	7

	Politikwissenschaften
	9

	Psychologie
	9

	Raumplanung
	2

	Rechtswissenschaft
	8

	Regionalwissenschaften
	8

	Romanistik
	11

	Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik
	11

	Sonderpädagogik
	9

	Sozialwesen
	9

	Sozialwissenschaften
	9

	Sport, Sportwissenschaft
	10

	Sprach-und Kulturwissenschaften, außereuropäische
	11

	Sprach-und Kulturwissenschaften, sonstige
	11

	Theologie ev., -Religionslehre
	12

	Theologie kath, -Religionslehre
	12

	Verkehrstechnik, Nautik
	5

	Vermessungswesen
	2

	Verwaltungswissenschaft
	8

	Veterinärmedizin
	10

	Volkswirtschaftslehre
	8

	Wirtschaftsingenieurwesen
	8

	Wirtschafts-und Gesellschaftswissenschaften, sonstige
	8

	Wirtschaftswissenschaften, Management
	8

	Zahnmedizin
	10


